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ARMEE UND INNERE SICHERHEIT

Die Armee im Polizeieinsatz - eine kritische Stimme

Ausnahme oder Normalfall?

Die klassische Trennung von polizeilichen und militärischen Aufgaben
wird angesichts der veränderten Bedrohungslage von verschiedener Seite

als nicht mehr zeitgemäss angesehen. Die Projektgruppe zur
Überprüfung des Systems der inneren Sicherheit der Schweiz (USIS) zeigt,
dass die von den Kantonen gestellten Polizisten in der aktuellen
Bedrohungssituation nicht ausreichen. Es fehlen rund 1600 Mann in Bund und
Kantonen. Der Einsatz von Armeeangehörigen ist eine scheinbar
kostengünstige Überbrückung dieser personellen Engpässe. Bei genauerer
Analyse entpuppt sich diese Lösung allerdings eher als «billig» denn als

günstig; sie ist unter mehreren Titeln mehr als problematisch.

Daniel Heller

Mit rund 370000 Diensttagen wurden
2003 bereits mehr als zwei Drittel der im
Einsatz geleisteten Diensttage für subsidiäre

Sicherungseinsätze erbracht (2002:
152000, rund die Hälfte der total geleisteten

304000 Diensttage). Für 2004 wird
bereits mit 475 000 Diensttagen für die innere

Sicherheit gerechnet. 2003 forderte
insbesondere der Schutz ausländischer
Botschaften und Residenzen in Bern, Genf
und Zürich einen deutlichen Mehraufwand.

Bundesrat und Armeefiihrung
gehen davon aus, dass die Armee noch
mindestens acht weitere Jahre Pohzeiaufgaben
(v.a. Botschaftsschlitz) im heutigen Ausmass

übernehmen muss, möglicherweise
noch mehr.

Der Einsatz von Armeekräften im
Bereich der inneren Sicherheit ist historisch
belastet. Über neunzig Mal haben
Kantons- und Bundesbehörden, vornehmlich
im letzten und vorletzten Jahrhundert, die
Schweizer Armee zur Aufrechterhaltung
von Ruhe und Ordnung im Innern
aufgeboten. Dabei blieb es in etwa einem Fünftel

der Fälle bei blossen Pikettstellungen.
Im Lichte der Resultate der heute
vorliegenden historischen Studien zur Problematik

der Ordnungsdiensteinsätze der
Armee ist es zwar zu billig, die alten,
ideologisch motivierten Argumente zum
angeblichen Missbrauch der Milizarmee als

Klassen-Unterdrückungsinstrument
aufzutischen. Unverkennbar ist aber, dass die
Problematik dieser historisch belasteten
Einsätze der Armee im Bereich der inneren
Sicherheit sich heute in dem Ausmass
verschärft, als an sich legale Grossdemonstrationen

von illegalen Aktionen begleitet
und ausgenutzt werden und nicht bewilligte

Demonstrationen immer häufiger in von
Chaoten dominierte «Saubannerzüge» mit
zum Teil massiven Sachbeschädigungen
und Bedrohung von Leib und Leben
Unbeteiligter oder von Sicherheitskräften
ausarten. Die Lehren der Geschichte lauten:
Nur klare, allgemein bekannte und
anerkannte Richdinien sowie eine entspre¬

chende Ausrüstung und Ausbildung der
Truppen im Ordnungsdienst machen diese
heiklen und ultimativen Einsätze
überhaupt politisch akzeptabel.

Wie unbefriedigend die momentane
Situation in der Schweiz ist, haben der
enorme Koordinationsaufwand und die
Kompetenzprobleme bei der Organisation
der Sicherheitsdispositive für die Grossanlässe

World Economic Forum (WEF) in
Davos und den G8-Gipfel in Evian/Genf
gezeigt. Vor allem der G8-Gipfel mit der
Involvierung von drei Kantonen war nur
schwer zu bewältigen. Einfacher war der
Einsatz im Kanton Graubünden. Involviert
waren bundesseitig der Führungsstab der
Armee (VBS), die Direktion fiir
Sicherheitspolitik (VBS) und das Bundesamt für
Polizei (BAP, EJPD). Vor Ort lag die
Einsatzführung bei der Kapo Graubünden.
Engagiert waren vom Militär vier verstärkte

Bataillone, ein Detachement der
Militärischen Sicherheit und neben der Kapo
Graubünden Polizeikräfte aus anderen
Kantonen im Rahmen des Interkantonalen
Polizeieinsatzes (IKAPOL-Einsatz). Mangels

ausreichender eigener Kräfte und
Ausrüstung müsste man zusätzlich deutsche

Sicherheitskräfte mit ihrem Material
einsetzen. Aus Kostengründen waren die
IKAPOL-Kräfte nur ganz kurze Zeit
verfugbar, was die Einexerzierung und
Zusammenarbeit von Armeekräften und Polizei

nicht eben erleichterte. Die Armeeeinheiten

verfugten über Unterbestände (rund
74% des Sollbestands) - angesichts der
Zustände beim Personellen der Armee nicht
verwunderlich — waren aber sehr motiviert.
Zu den Aufgaben gehörten Über- und
Bewachen, Beobachten und Melden. Es ging
um den Schutz kritischer Infrastrukturen
(Energie, Telekommunikation, Führung).
Als Bedrohung galten Terroranschläge,
Sabotage, Blockaden und Demonstrationen.
Davos selber gehörte nicht zum Einsatzgebiet

der Miliztruppen. Die aufgebotenen
Soldaten arbeiteten so weit «professionell»,
allerdings aus Sicht der Truppe weitgehend
ohne Ausbildungseffekt in Bezug auf die
Kernkompetenz. Die Führung hingegen

profitierte bei der Bewältigung der
komplexen Aufgabe.

Bürgersoldaten als Hilfspolizisten?

In scharfem Kontrast dazu stehen die
nervtötenden, langweiligen und ohne
Nutzen fiir die Kernkompetenz mittlerweile

seit Jahren stattfindenden
Botschaftsbewachungen, wie sie mangels Polizeikräften

dem Bürgersoldaten von Seiten der
Politik zugemutet werden. Dort resultiert
weder fiir Führung noch Soldaten erkennbarer

Nutzen bezogen auf ihre Ausbildung
und Hauptaufgabe. Der Botschaftsschutz
gehört zu den völkerrechtlichen Schutz-
pflichten, die neben Staatsschutz/Verfassungsschutz,

bestimmten Strafverfolgungskompetenzen

und der Koordinationskompetenz

bei Gefährdung der Sicherheit
Schweiz (vgl.WEF) in den Zuständigkeitsbereich

des Bundes fallen. Dass diese

Kompetenz aber durch den Einsatz von nicht
spezifisch ausgebildeten Truppen abgedeckt

wird, ist schlicht intolerabel und
grenzt an den Missbrauch der Milizarmee.

Auch USIS warnt vor dem Einsatz von
WK-Truppen im Bereich Botschaftsschutz,

insbesondere was das Risiko eines
unadäquaten oder ungewollten
Schusswaffengebrauchs anbelangt. Die entsprechende
Ausbildung der WK-Truppen könne nicht
in genügendem Umfang gewährleistet
werden. Wünschbar sei deshalb, dass diese

Aufgaben ab 2006 durch die Mil Sich
ausgebildete Durchdiener und Profis
übernommen würden. USIS kommt zum
Schluss, dass die Variante der geteilten
Zuständigkeit (stationäre Kontrollen durch die
Armee, mobile Kontrollen durch die Polizei)

jener des alleinigen Vollzugs des
Botschaftsschutzes durch die Armee vorzuziehen

ist. Bei genauerem Hinsehen wird
allerdings rasch klar, dass auf Grund der
stetig wachsenden Dimensionen bei
gleichzeitig schrumpfenden Militäraus-
gaben diese Hilfspolizeieinsätze der Armee
dazu fuhren werden, dass die Armee sukzessive

ihre klassische Verteidigungsfähigkeit verlieren

wird. Netzwerkzentrierte, bewegliche
Operationen durch kleinere Verbände und
die Auftragserfüllung in grossen Räumen
verlangen Training. Damit wurden auch
der Einjahresrhythmus und die ursprünglich

geforderten 24 Wochen Rekrutenschule

begründet. Statt Lahmlegung der
WK-Truppen mit Botschaftsbewachungen
sollten wenn schon gemäss Konzept die
Durchdienerzahlen erhöht werden, allenfalls

mit Zwang, um der auch volkswirtschaftlich

und staatspolitisch falschen Res-
sourcenallokation zu begegnen.
Botschaftsbewachungen durch WK-Miliz sind weder
für Truppe noch für Kader interessant und
verhindern die Auftragserfüllung gemäss
Armeeleitbild.

ASMZ Nr.6/2004



Bundesrat Christoph Blocher: Wir haben zu viel Staat!

«Nach drei Monaten Regierungstätigkeit
muss ich mit Dringlichkeit bestätigen: Es

ist so!

Der Staat als Alles-Regler, als All-Versorger,

als gesellschafdicher Schulmeister hat
ausgedient. Es ist dringend, dass sich der
Staat möglichst zurückzuhalten und
zurückzunehmen hat, damit sich die Menschen in
Selbstverantwortung frei entfalten können.

Was sind denn eigentlich die Hauptaufgaben

des Staates?

1. Er hat für die äussere und innere
Sicherheit des Landes zu sorgen.

2. Er hat die Freiheitsrechte des
Einzelnen durch die Gesetzgebung und die

Rechtssprechung zu gewährleisten.
3. Er hat die Freiheit des Marktes und

des Marktgeschehens zu gewährleisten.

4. Er hat jene Güter bereitzustellen,
für die es keinen funktionierenden Markt
gibt.

5. Er hat sich jener Menschen
anzunehmen, die nicht eigenverantwordich
handeln können.

Es ist Tatsache, dass der Staat in den letzten

20 Jahren vor allem anderes getan hat,

was zur Überforderung des Staates führte -
mit äusserst fatalen Folgen für die
Menschen. Ihre Sicherheit und ihre Wohlfahrt

sind immer weniger gewährleistet.»

Quelle: Redetext der Pressekonferenz

vom 2. April 2004 in Buchs SG

fuwui ejpd. admin. ch)

Heinrich Wirz

Dass die dahinter stehenden finanzpolitischen

Zusammenhänge das gegenwärtige
Tun fördern, bedeutet nicht, dass es richtig
ist. Folgt man dem fiskalpolitischen Ansatz,
dass Bund und Kantone separate Aufgaben
haben und dafür auch separate Steuern
erheben können sollen sowie dass keine
Quersubventionierungen über die
Regierungsstufen erfolgen sollen, so sind weder
mit demVerteidigungshaushalt
sicherheitspolizeiliche Aufgaben respektive
Sicherheitsdienstleistungen zu finanzieren, noch
ist Armeepersonal auf Dauer für solche
Aufgaben wie Botschaftsbewachungen
einzusetzen. Beinahe die Hälfte der Armee
wird inzwischen von ihren eigentlichen
Aufgaben abgehalten. Es scheint geradezu
eine unheilige budgetpolitische Allianz der
Regierungen von Bund und Kantonen
derzeit Oberhand zu haben, da die Bewachung

durch Miliz auf beiden Stufen nicht
direkt budgetrelevant ist.

Keine Abstützung im Armeeleitbild

Der bundesrätliche USIS III-Entscheid
und dessen kürzliche Bestätigung steht im
Widerspruch zum sicherheitspolitischen
Bericht und zum Armeeleitbild, welches
fiir solche Aufgaben die Durchdiener
vorgesehen hat. Will man an den
Botschaftsbewachungen festhalten, sind die entsprechende

Anzahl Durchdiener zu rekrutieren.

Wesentlich ist jedoch vor allem, dass die
Armee die Chance hat, ihre eigentliche
Aufgabe so zu trainieren, dass die Soldaten
zu einer glaubwürdigen Leistungsfähigkeit
kommen. Konferenzschutz wie G8 oder
WEF stellen aussergewöhnliche subsidiäre
Einsätze dar, die fiir die Armee wertvoll
sind. Die vom GeneralsekretärVBS zu
Jahresbeginn so bezeichnete «Subsidiaritäts-
falle» dagegen richtet in einer für
Miliztätigkeiten kritischen Zeit grossen Schaden

an, denn der Bewachungsbedarf von
Botschaften stellt bei näherer Betrachtung

keine existenzielle Gefährdung für die
Schweiz dar, wie dies im republikanischen
Sinn eigentlich Voraussetzung für das

Eingreifen des Bürgers als Soldat wäre.Verein¬
facht gesagt wird die Schweizer Wirtschaft
und Gesellschaft kaum akzeptieren oder
mittragen, dass teuer ausgebildete
Bürgersoldaten als quasi Gratisarbeitskräfte und
als Gratispolizisten undankbare und ihrer
Funktion nicht angepasste Arbeiten wie
Botschaftsschutz und Support von
Grossanlässen ausfuhren. Denn gratis sind diese

Arbeitsleistungen eben nicht: Der Staat
überwälzt sie im Milizsystem aufden privaten

Sektor. Damit überspannt man schliesslich

den Bogen und gefährdet das

Milizsystem.

Es gilt, die Weichen wieder so zu stellen,
dass die vom Volk getragene Armee diejenigen

Fähigkeiten entwickeln kann, die
von modernen Armeen verlangt sind.

Im Lichte der Entwicklung — weg vom
Verteidigungsauftrag hin zum Polizeidienst
— ist deshalb zunächst über das Leistungsspektrum

der Armee eine politische
Diskussion zu führen. Dabei sind im Sinne der
Dialektik folgende Alternativen
auszudiskutieren:

Alternative 1: Verteidigungsdepartement

pur: Im Lichte der Tatsache, dass

sich mit rund CHF 3,7 Mia.—Tendenz
sinkend - die heutige aufVerteidigung
ausgerichtete Armee nicht mehr finanzieren
lässt und man sie deshalb denaturiert, gäbe
es folgende Alternative: Die Armee
konzentriert sich ausschliesslich auf den
Bereich Verteidigung. Dazu gehören die
Landesverteidigung im Sinne der Verfassung
und die Friedensförderung, die so genannten

«Peace Support Operations» (PSO).
Die heute im VBS eingesetzten Mittel zur
notwendigen Verstärkung der Polizei werden

dabei an die Kantone verteilt (Grös-
senordnung: CHF 400 Mio.). Im Gegenzug

gibt es keine Einsätze der Armee mehr
im Assistenzdienst mit Ausnahme des

Aktivdienstes (Ordnungsdienst).

Alternative 2: Schaffen von Spezial-
verbänden: Will man auf den Einsatz von
Wehrpflichtigen für Aufgaben der inneren
Sicherheit nicht verzichten, so sind mner-
oder ausserhalb der Armee - ä la Gendarmerie

Nationale - entsprechend geschulte
und ausgerüstete Verbände bereitzustellen.
Schaffen wir diese Bataillone in der
Armee, sind ins nächste Rüstungsprogramm
konsequenterweise Wasserwerfer, non letale

Waffen, Schlagstöcke, Tränengassprays,
Schutzschilder usw. aufzunehmen.

Die heutigeVerzettelung der nut
Sicherheitsaufgaben betrauten Stellen ist suboptimal,

aber politisch kaum rasch zu korrigieren.

Die künftigen Herausforderungen
bedingen umso dringender, die Einsatz- und
Führungsstrukturen im Bereich der inneren

Sicherheit zu vereinfachen. Alle Lehren,

die aus den Einsätzen am G8-Gipfel
vom Juni 2003 und beim WEF Anfang
2004 zu ziehen sind, weisen insbesondere

aufVerbesserungen im Bereich der einsatz-
bezogenen Koordination und der Prozesse

im Einsatz: Die vom Bericht 2000 geforderte

Kooperationsfähigkeit — nämlich die Interoperabilität

im Einsatz unter allen Sicherheits- und
Wehrdiensten im Inneren — ist endlich

herzustellen. Dazu sind primär klare Einsatzkompetenzordnungen

festzulegen und insbesondere

entsprechend kompatible l:iiliriiiigsinlorinaüons-
systeme und Telekommunikationsmittel — Stichwort

Polycom — zu beschaffen. Und entscheidend

ist darüber hinaus: Unabhängig von
der departementalen Organisation sind die

heutig bestehenden polizeilichen Ressourcen

ungeeignet, da sie keine flexible Reaktion

auf ein Grossereignis zulassen, das

nicht wie der G8-Gipfel mehrere Monate
im Voraus angekündigt wurde. Dass aber
teuer ausgebildete und ausgerüstete
Kampftruppen zum billigen Ersatz für fehlende
Sicherheitskräfte werden, ist stossend. Daran

kann und wird auch ein Sicherheitsdepar-
tement nichts ändern. Die für die innere
Sicherheit zuständigen Stellen sind zwar auf
die Departemente EJPD, VBS und EFD
verteilt. Reibungsverluste entstehen aber
bei sehr grossen Ereignissen mehr durch
die Tatsache der Abgrenzung zu den
Kantonen nüt ihrer Polizeihoheit. Diese sind
auch mit einer anderen Organisationsstruktur

auf Bundesebene kaum zu
vermeiden. ¦

Daniel Heller,
Dr. phil. I,
Oberstlt i Gst, Chef
Astt 575 Milizfragen,
Direktor Farner PR,
Zürich,
Grossrat,
5018 Erlinsbach.
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